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A. Problem und Ziel

Der Europäische Rat hat im vereinfachten Vertragsänderungsver-
fahren gemäß Artikel 48 Absatz 6 Unterabsatz 2 und 3 des Vertrags
über die Europäische Union (EUV) am 25. März 2011 eine Änderung
von Artikel 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) beschlossen. Der Beschluss tritt erst nach Zustimmung
der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen
 Vorschriften in Kraft. Durch das Gesetz zu dem Beschluss des Euro -
päischen Rates sollen die von deutscher Seite erforderlichen Voraus-
setzungen für die Zustimmung Deutschlands zu dem Beschluss des
Europäischen Rates geschaffen werden. Hierdurch soll Rechtssicher-
heit für die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) durch die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, ge -
schaffen werden.

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes
zu dem Beschluss des Europäischen Rates vom 25. März 2011 
zur Änderung des Artikels 136
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, 
deren Währung der Euro ist
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B. Lösung

Der Beschluss des Europäischen Rates vom 25. März 2011 zur Ände-
rung des Artikels 136 AEUV hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus
für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, bedarf nach § 2
des Integrationsverantwortungsgesetzes (IntVG) der Zustimmung der
Bundesrepublik Deutschland durch ein Gesetz gemäß Artikel 23 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates. Zudem
findet Artikel 59 Absatz 1 des Grundgesetzes Anwendung.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die Ausführung des Gesetzes entstehen keine unmittelbaren
 zusätzlichen Kosten für Bund, Länder und Kommunen.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Es werden keine Vorgaben oder Informationspflichten für Bürgerinnen
und Bürger eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Es werden keine Vorgaben oder Informationspflichten für Unter-
nehmen eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung.

F. Weitere Kosten

Kosten für die Wirtschaft und soziale Sicherungssysteme entstehen
nicht.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes
zu dem Beschluss des Europäischen Rates vom 25. März 2011
zur Änderung des Artikels 136
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten,
deren Währung der Euro ist
Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich
lautend mit dem Text auf den Seiten 3 bis 6 der Bundestags-
drucksache 17/9047.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Re-
gelungsvorhabens geprüft.

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf den Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft, die Verwaltung sowie
Bürgerinnen und Bürger.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines
gesetzlichen Prüfauftrages daher keine Bedenken gegen das
Regelungsvorhaben.
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